
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/5/15 90/10/0152
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1991
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001 Verwaltungsrecht allgemein

24/01 Strafgesetzbuch

Norm

PolStG Stmk 1975 §2;

StGB §111 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Im Hinblick auf die umgangssprachliche Bedeutung von "spinnen" liegt der die Ehre verletztende ("beleidigende")

Charakter einer solchen Aussage in bezug auf eine Person auf der Hand. Die Bezeichnung einer Person als "Spinner"

ist keine "Schmähung" iSd § 491 StG bzw des § 111 Abs 1 erster Fall StGB (§ 2 Abs 1 Z 1 Stmk LPolG).
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